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RS OGH 1988/2/9 5Ob13/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1988

Norm

MRG §16 Abs3

MRG §37 Abs3

Rechtssatz

Scheidet ein Mietmieter im allseitigem Einverständnis aus und setzt der Verbleibende das Bestandverhältnis allein fort,

so gilt zur Beurteilung der Ausstattungskategorie der Ausstattungszustand im Zeitpunkt des Abschlusses des -

weitergeltenden - ursprünglichen Mietvertrages. Daran ändert auch die Beurkundung dieses Vorganges durch einen

neuen Mietvertrag nichts.
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